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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1214/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

6.7.2002 L 177/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 5. Juli 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 37,3
999 37,3

0707 00 05 052 90,3
999 90,3

0709 90 70 052 71,9
999 71,9

0805 50 10 388 55,2
524 77,1
528 56,5
804 121,8
999 77,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 86,5
400 95,6
404 75,2
508 80,0
512 87,5
524 72,9
528 69,9
720 91,2
804 102,5
999 84,6

0808 20 50 388 92,4
512 82,3
528 79,2
800 92,6
804 97,2
999 88,7

0809 10 00 052 195,3
064 153,4
999 174,4

0809 20 95 052 347,9
060 142,6
061 259,3
068 140,2
400 244,7
616 275,4
999 235,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1215/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 20/2002 mit Durchführungsbestimmungen zu den Sonder-
regelungen für die Versorgung der Regionen in äußerster Randlage gemäß den Verordnungen (EG)

Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001 und (EG) Nr. 1454/2001 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1452/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
französischen überseeischen Departements, zur Änderung der
Richtlinie 72/462/EWG sowie zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 525/77 und (EWG) Nr. 3763/91
(Poseidom) (1), insbesondere auf Artikel 22,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1453/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
Azoren und Madeiras und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 1600/92 (Poseima) (2), insbesondere auf Artikel 34,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1454/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
1601/92 (Poseican) (3), insbesondere auf Artikel 20,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Festsetzung der pauschalen Mindesthöhe der Beihilfe
für die Versorgung der Regionen in äußerster Randlage
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 20/2002 der Kommis-
sion (4), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.

474/2002 (5), beinhaltet die Prüfung und Auswertung
einer beträchtlichen Anzahl von Daten. Da dies mehr
Zeit in Anspruch nimmt als vorgesehen, ist es
notwendig, das Datum des Inkrafttretens der entspre-
chenden Bestimmung bis zum Beginn des Kalenderjahrs,
d. h. bis zum 1. Januar 2003, zu verschieben.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 20/2002 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen den Stellungnahmen aller zuständigen
Verwaltungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 30 Unterabsatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung
(EG) Nr. 20/2002 erhält folgende Fassung:

„— gilt Artikel 6 Unterabsätze 3 und 4 erst ab 1. Januar
2003,“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

6.7.2002 L 177/3Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 11.
(2) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 26.
(3) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 45.
(4) ABl. L 8 vom 11.1.2002, S. 1. (5) ABl. L 75 vom 16.3.2002, S. 25.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1216/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2300/97 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EG) Nr. 1221/97 des Rates mit allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Maßnahmen zur

Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1221/97 des Rates vom
25. Juni 1997 mit allgemeinen Durchführungsbestimmungen
für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermark-
tung von Honig (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2070/98 (2), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2300/97 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1336/2001 (4), wurden die notwendigen Bestimmungen
für die Durchführung der Maßnahmen zur Verbesserung
der Erzeugung und Vermarktung von Honig festgelegt.

(2) Aus den Mitteilungen der Mitgliedstaaten zur Aktualisie-
rung der Strukturdaten über die Situation des Sektors
gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
2300/97 geht hervor, dass sich der Bienenbestand in den
Mitgliedstaaten verändert hat. Daher ist Anhang I dieser
Verordnung zu ändern.

(3) In Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2300/97
wurde eine Frist für die Durchführung der Maßnahmen
der Jahresprogramme festgesetzt. Daher gilt der neue
Anhang I erstmals für die Jahresprogramme des Wirt-
schaftsjahrs 2002/03.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2300/97 erhält die Fassung
des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt erstmals für die Jahresprogramme des Wirtschaftsjahrs
2002/03.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

6.7.2002L 177/4 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 173 vom 1.7.1997, S. 1.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 1.
(3) ABl. L 319 vom 21.11.1997, S. 4.
(4) ABl. L 180 vom 3.7.2001, S. 21.
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Mitgliedstaat Bienenbestand

ANHANG

„ANHANG I

B 100 000

DK 155 000

D 900 000

GR 1 380 000

E 2 314 494

F 1 297 000

IRL 20 000

I 1 100 000

L 10 213

NL 80 000

A 343 906

P 632 500

FIN 42 000

S 145 000

UK 273 750

EUR 15 8 793 863“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1217/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Verpflichtung der Importeure und Hersteller bestimmter EINECS-Stoffe zur Vorlage
bestimmter Informationen und Durchführung bestimmter Prüfungen gemäß der Verordnung

(EWG) Nr. 793/93 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom
23. März 1993 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken
chemischer Altstoffe (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Verschiedene Mitgliedstaaten haben der Kommission trif-
tige Gründe für die Annahme mitgeteilt, dass bestimmte
Stoffe des Europäischen Verzeichnisses der auf dem
Markt befindlichen chemischen Stoffe (EINECS) (2)
aufgrund eines bestimmten Maßes unvermeidbarer Expo-
sition während ihrer Herstellung oder Verwendung eine
ernsthafte Gefahr für Mensch oder Umwelt darstellen
können.

(2) Die betreffenden Hersteller und Importeure sollten
deshalb dazu verpflichtet werden, der Kommission in
ihrem Besitz befindliche Informationen über die betref-
fenden Stoffe zur Verfügung zu stellen.

(3) Die betreffenden Hersteller und Importeure sollten ferner
dazu verpflichtet werden, die betreffenden Stoffe zu
prüfen, einen Bericht über diese Prüfungen zu erstellen
und diesen der Kommission zusammen mit den
Prüfungsergebnissen zu übermitteln, wobei die in Artikel
12 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 vorgese-
hene Möglichkeit gewahrt bleibt, dass in Fällen, in denen
ein Stoff von mehreren Herstellern oder Importeuren als

solcher oder in einer Zubereitung hergestellt oder einge-
führt wird, die Prüfungen von einem oder mehreren
Herstellern oder Importeuren durchgeführt werden
können, die im Namen der anderen betroffenen
Hersteller oder Importeure handeln.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 15
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 eingesetzten
Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Hersteller und Importeure von einem oder mehreren der im
Anhang aufgeführten EINECS-Stoffe

a) übermitteln der Kommission die im Anhang genannten
Informationen innerhalb der dort festgelegten Fristen;

b) führen für jeden einzelnen Stoff die im Anhang aufgeführten
Prüfungen gemäß den dort spezifizierten Protokollen durch;

c) übermitteln der Kommission innerhalb der im Anhang fest-
gelegten Fristen für jede Prüfung einen Bericht, einschließ-
lich der Prüfungsergebnisse.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission

6.7.2002L 177/6 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1.
(2) ABl. C 146 A vom 15.6.1990, S. 1.
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EINECS-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffs Grund/Gründe für die Bedenken Prüf-/Informationsanforderungen
Monate

ab Inkrafttreten
dieser Verordnung

ANHANG

Die in diesem Anhang verlangten Prüfungen/Informationen sind an folgende Adresse zu übermitteln:

Europäische Kommission
Generaldirektion Umwelt
Direktion C — Referat C.3 — Chemikalien
B-1049 Brüssel

1 203-988-3 112-59-4 2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol Humanexposition bei Her-
stellung und Verwendung.
Verbreitete Verwendung in
Beschichtungen, Druckfarben
und für Reinigungszwecke

Das Fehlen von Studien zur
Entwicklungstoxizität und
Auswirkungen des Stoffs auf
die Fruchtbarkeit gibt Anlass
zur Besorgnis, da sowohl bei
Studien an Nagern als auch
bei Studien an Nichtnagern
mit Ethylenglykolether-Deri-
vaten eindeutig Reproduk-
tionstoxizität nachgewiesen
wurde

Fruchtbarkeitsstudie
(EC B.34 (1)/OECD TG 415 (2)
oder OECD TG 416 (3)

18

2 263-090-2 61789-80-8 Quaternäre Ammoniumver-
bindungen, Bis(hydrierte Talg-
alkyl)dimethyl-, Chloride

Signifikante Zunahme des
Verbrauchsvolumens und ein
damit verbundenes poten-
zielles Umweltrisiko

Jahresberichte der Industrie
über die Gesamtproduktions-
menge und die Verwen-
dungsmengen des Stoffs
(Zeitraum 2000-2002)

6
(Menge

Jahr 2000)
18

(Menge
Jahr 2001)

24
(Menge

Jahr 2002)

3 203-481-7 107-31-3 Methylformiat Chemikalie mit hohem Pro-
duktionsvolumen

Akute Inhalationsexposition
führte bei Versuchstieren zu
Reizungen von Augen und
Atemwegen

Wegen unzureichender
Daten keine Möglichkeit zur
Festlegung eines wissen-
schaftlich fundierten OEL
(SCOEL)

Unzureichende Daten bei
längerer Exposition, so dass
kein sicherer Expositions-
grenzwert festgelegt werden
konnte

Studie zur subchronischen
Inhalationstoxizität: 90-Tage-
Studie mit wiederholter Inha-
lation (EC B.29 (3)/ OCDE TG
413 (4))

18

4 200-864-0 75-35-4 1,1-Dichlorethylen Chemikalie mit hohem Pro-
duktionsvolumen

Störungen des Nervensys-
tems bei langfristiger Exposi-
tion deutlich unter den
derzeitigen Arbeitsplatz-
grenzwerten (OELs)

Subchronische Inhalationsto-
xizitätsstudie: 90-Tage-Studie
mit wiederholter Inhalation
(Erholungszeitraum: 4-6
Wochen) mit besonderen
Parametern für neurologi-
sche Wirkungen (EC
B.29 (3)/OECD TG 413 (6) und
OECD TG 424 (5)). Allge-
meine pathologische Studien
können unterbleiben, wenn
die betreffenden Informa-
tionen aus anderen Studien
verfügbar sind.

18
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EINECS-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffs Grund/Gründe für die Bedenken Prüf-/Informationsanforderungen
Monate

ab Inkrafttreten
dieser Verordnung

Besondere neurologische Para-
meter:
— Beobachtung der Funk-

tionen und Bewertung
der motorischen Akti-
vität

— Bewertung von Verhal-
tensmustern (z. B. visuelle
Unterscheidungsfähigkeit)

— Bewertung der kognitiven
Funktionen (z. B. verzö-
gerte Alternanz, Morris
Water Maze)

Zur Bewertung des Gefah-
renpotenzials des Stoffs sind
alle einschlägigen Informa-
tionen und die vollständigen
Studienberichte erforderlich.

5 211-309-7 637-92-3 2-Ethoxy-2-methylpropan Chemikalie mit unzureichen-
der Datenlage

Zunehmende Wahrscheinlich-
keit einer weit verbreiteten
Verwendung als möglicher Er-
satzstoff für MTBE

Negative Auswirkungen mög-
lich bei längerer Exposition

Informationen über die jährli-
chen Produktions- und Ein-
fuhrmengen

Akute Toxizität für Daph-
nien (EC C.2 (3)/OECD TG
202 (6))

Wachstumshemmungstests
mit Algen (EC C.3 (3)/OECD
TG 201 (7))

Prüfung auf Entwicklungsto-
xizität (OECD TG 414 (8))

Zur Bewertung des Gefah-
renpotenzials des Stoffs sind
alle einschlägigen Informa-
tionen und die vollständigen
Studienberichte erforderlich

18

Fruchtbarkeitsstudie (OECD
TG 416 (5))

24

(1) Gemäß Anhang V der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1).

(2) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 4 — Gesundheitsauswirkungen TG Nr. 415: „One-Generation Reproduction Toxicity Study“ (ursprüngliche
Leitlinie, verabschiedet am 26. Mai 1983).

(3) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 4 — Gesundheitsauswirkungen TG Nr. 416: „Two-Generation Reproduction Toxicity Study“ (aktualisierte
Leitlinie, verabschiedet am 22. Januar 2001).

(4) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 4 — Gesundheitsauswirkungen TG Nr. 413: „Subchronic Inhalation Toxicity: 90-day Study“ (ursprüngliche
Leitlinie, verabschiedet am 12. Mai 1981).

(5) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 4 — Gesundheitsauswirkungen TG Nr. 424: „Neurotoxicity Study in Rodents“ (ursprüngliche Leitlinie,
verabschiedet am 21. Juli 1997).

(6) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 2 — Auswirkungen auf biotische Systeme TG Nr. 202: „Daphnia sp. Acute Immobilisation Test and
Reproduction Test“ (aktualisierte Leitlinie, verabschiedet am 4. April 1984).

(7) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 2 — Auswirkungen auf biotische Systeme TG Nr. 201: „Alga, Growth Inhibition Test“ (aktualisierte
Leitlinie, verabschiedet am 7. Juni 1984).

(8) OECD-Leitlinien für die Prüfung von Chemikalien — Abschnitt 4 — Gesundheitsauswirkungen TG Nr. 414: „Prenatal Developmental Toxicity Study“ (aktualisierte Leitlinie,
verabschiedet am 22. Januar 2001).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1218/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr bestimmter Pilzkonserven

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2125/95 der Kommission
vom 6. September 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten für Konserven von Pilzen (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 453/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2125/
95 bestimmt die Kommission einen einheitlichen
Kürzungssatz und setzt die Lizenzerteilung für spätere
Anträge aus, wenn die beantragten Mengen die verfüg-
bare Menge überschreiten.

(2) Da die am 2. und 3. Juli 2002 gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2125/95 bean-
tragten Mengen die verfügbare Menge überschreiten, ist
daher festzulegen, in welchem Umfang die Lizenzen
erteilt werden und die Erteilung im Fall der später
gestellten Anträge ausgesetzt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EG) Nr. 2125/95 am 2. und 3. Juli 2002 beantragten und der
Kommission am 4. Juli 2002 übermittelten Anträge auf Ertei-
lung von Einfuhrlizenzen werden unter Hinweis auf Artikel 11
Absatz 1 der genannten Verordnung für 19,23 % der beantrag-
ten Mengen erteilt.

Artikel 2

Die Erteilung der gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 2125/95 vom 4. Juli bis 31. Dezember
2002 beantragten Einfuhrlizenzen wird ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 6. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1219/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt-
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden.

(2) Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden.

(3) Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung Nr.
136/66/EWG muss die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein.

(4) Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung Nr. 136/66/
EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Olivenölpreise und der davon verfügbaren Mengen auf
dem Gemeinschaftsmarkt sowie der Weltmarktpreise für
Olivenöl festzusetzen. Lässt es jedoch die auf dem Welt-
markt bestehende Lage nicht zu, die günstigsten Notie-
rungen für Olivenöl zu bestimmen, so können der auf
diesem Markt für die wichtigsten konkurrierenden
pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in einem reprä-
sentativen Zeitraum zwischen diesem Preis und dem für
Olivenöl festgestellte Unterschied berücksichtigt werden.
Die Erstattung darf nicht höher sein als der Betrag, der
dem Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt erzielten Preisen, gegebenenfalls um
die Kosten für das Verbringen des Erzeugnisses auf den
Weltmarkt berichtigt, entspricht.

(5) Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe b)
der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden, dass die Erstattung durch Ausschreibung festge-
setzt wird. Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim-
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord-
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt-
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; soweit erforderlich, kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl-
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung
genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten
Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 5. Juli 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1220/2002 DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

über den Umfang, in dem den im Monat Juni 2002 eingereichten Anträgen auf Einfuhrrechte für
zur Verarbeitung bestimmtes gefrorenes Rindfleisch stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 995/2002 der Kommis-
sion vom 11. Juni 2002 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Einfuhrzollkontingents für zur Verarbeitung bestimmtes gefro-
renes Rindfleisch im Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis zum 30.
Juni 2003 (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 995/
2002 sind die zur Verarbeitung bestimmten Mengen von
gefrorenem Rindfleisch festgesetzt, die vom 1. Juli 2002
bis zum 30. Juni 2003 unter Sonderbedingungen einge-
führt werden dürfen.

(2) Gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 995/
2002 können die beantragten Mengen gekürzt werden.
Die gestellten Anträge beziehen sich auf Gesamtmengen,
die die verfügbaren Mengen an A-Erzeugnissen über-
steigen. Um eine gerechte Verteilung der verfügbaren
Mengen zu gewährleisten, ist daher eine proportionelle
Kürzung der beantragten Mengen geboten. Angesichts

der Mengen an B-Erzeugnissen, die sie betreffen, kann
den Anträgen auf Erteilung von Einfuhrrechten
vollständig stattgegegeben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Jedem nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 995/2002 für
den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 gestellten
Antrag auf Einfuhrrechte wird bis zur Höhe der nachstehenden,
in Fleisch mit Knochen ausgedrückten Mengen stattgegeben:

a) 88,0903 % der beantragten Menge bei Fleisch zur Herstel-
lung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a)
der Verordnung (EG) Nr. 995/2002;

b) 100 % der beantragten Menge bei Fleisch zur Herstellung
von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 995/2002.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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RICHTLINIE 2002/44/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Juni 2002

über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere Artikel 137 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1), vorgelegt nach Anhörung
des Beratenden Ausschusses für Sicherheit, Arbeitshygiene und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 8. April 2002
gebilligten Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Vertrag ist vorgesehen, dass der Rat durch Richtlinien
Mindestvorschriften erlassen kann, die die Verbesserung
insbesondere der Arbeitsumwelt zum besseren Schutz
der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer
zum Ziel haben. Diese Richtlinien sollten keine verwal-
tungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen
vorschreiben, die der Gründung und Entwicklung von
kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

(2) Die Mitteilung der Kommission über ihr Aktionspro-
gramm zur Anwendung der Gemeinschaftscharta der
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer sieht die Festle-
gung von Mindestvorschriften zum Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefähr-
dung durch physikalische Einwirkungen vor. Das
Europäische Parlament hat im September 1990 eine
Entschließung zu diesem Aktionsprogramm (4) verab-
schiedet, in der die Kommission insbesondere aufgefor-
dert wurde, eine Einzelrichtlinie für den Bereich der
Gefährdung durch Lärm und Vibrationen sowie sonstige
physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz auszuar-
beiten.

(3) Die Einführung von Maßnahmen zum Schutz der Arbeit-
nehmer vor den durch Vibrationen verursachten
Gefahren wird aufgrund ihrer Auswirkungen auf die
Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer,
nämlich insbesondere Muskel- und Skelettschädigungen,
neurologische Erkrankungen und Durchblutungsstö-
rungen, als notwendiger erster Schritt angesehen. Mit
diesen Maßnahmen sollen nicht nur die Gesundheit und
die Sicherheit jedes einzelnen Arbeitnehmers geschützt,
sondern es soll für die gesamte Arbeitnehmerschaft der
Gemeinschaft ein Mindestschutz sichergestellt werden,
der möglichen Wettbewerbsverzerrungen vorbeugt.

(4) In dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften festge-
legt, so dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben,
unter dem Aspekt des Schutzes der Arbeitnehmer
vorteilhaftere Bestimmungen beizubehalten oder zu
erlassen, insbesondere die Festlegung niedrigerer Werte
für den täglichen Auslösewert oder den täglichen Exposi-
tionsgrenzwert für Vibrationen. Die Durchführung dieser
Richtlinie kann nicht als Begründung für einen Rück-
schritt gegenüber der bestehenden Situation in jedem
einzelnen Mitgliedstaat herangezogen werden.

(5) Ein System zum Schutz vor Vibrationen muss darauf
beschränkt sein, die zu erreichenden Ziele, die einzuhal-
tenden Grundsätze und die zu verwendenden grundle-
genden Werte ohne unnötige Einzelheiten festzulegen,
damit die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, die
Mindestvorschriften in gleichwertiger Weise anzu-
wenden.

(6) Eine Verringerung der Exposition gegenüber Vibrationen
lässt sich am wirkungsvollsten dann erreichen, wenn
bereits bei der Planung der Arbeitsplätze und
Arbeitsstätten Präventivmaßnahmen ergriffen werden
und die Arbeitsmittel sowie die Arbeitsverfahren und
-methoden so gewählt werden, dass die Gefahren
vorrangig bereits am Entstehungsort verringert werden.
Bestimmungen über Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden
tragen somit zum Schutz der Arbeitnehmer bei, die sie
einsetzen.

(7) Die Arbeitgeber müssen sich dem technischen Fortschritt
und dem wissenschaftlichen Kenntnisstand auf dem
Gebiet der durch die Einwirkung von Vibrationen entste-
henden Gefahren anpassen, um den Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu verbessern.

(8) Im Bereich der Seeschifffahrt und der Luftfahrt ist es
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich,
die Expositionsgrenzwerte für Ganzkörper-Vibrationen
in allen Fällen einzuhalten; deshalb müssen Möglich-
keiten für gebührend begründete Ausnahmen vorgesehen
werden.

(9) Da es sich bei der vorliegenden Richtlinie um eine
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der
Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989
über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer bei der Arbeit (5) handelt, finden unbe-
schadet strengerer und/oder spezifischerer Vorschriften
der vorliegenden Richtlinie die Bestimmungen der
genannten Richtlinie auf den Bereich der Exposition von
Arbeitnehmern gegenüber Vibrationen Anwendung.

(10) Die vorliegende Richtlinie leistet einen konkreten Beitrag
zur Verwirklichung der sozialen Dimension des Binnen-
marktes.
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(11) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Richtlinie, der 16. Einzelrichtlinie im Sinne des
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG, werden
Mindestanforderungen für den Schutz der Arbeitnehmer gegen
tatsächliche oder mögliche Gefährdungen ihrer Gesundheit und
Sicherheit durch Einwirkung von Vibrationen festgelegt.

(2) Die Anforderungen dieser Richtlinie gelten für Tätig-
keiten, bei denen die Arbeitnehmer während ihrer Arbeit einer
Gefährdung durch Vibrationen ausgesetzt sind oder ausgesetzt
sein können.

(3) Die Richtlinie 89/391/EWG gilt unbeschadet strengerer
und/oder spezifischerer Bestimmungen der vorliegenden Richt-
linie in vollem Umfang für den gesamten in Absatz 1
genannten Bereich.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für diese Richtlinie gelten folgende Definitionen:

a) „Hand-Arm-Vibrationen“: mechanische Schwingungen, die
bei Übertragung auf das Hand-Arm-System des Menschen
Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeit-
nehmer verursachen, insbesondere Durchblutungsstörungen,
Knochen- oder Gelenkschäden, neurologische oder Muskel-
erkrankungen;

b) „Ganzkörper-Vibrationen“: mechanische Schwingungen, die
bei Übertragung auf den gesamten Körper Gefährdungen für
die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer verursa-
chen, insbesondere Rückenschmerzen und Schädigungen der
Wirbelsäule.

Artikel 3

Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte

(1) Für Hand-Arm-Vibrationen

a) wird der tägliche Expositionsgrenzwert, normiert auf einen
Bezugszeitraum von 8 Stunden, auf 5 m/s2 festgesetzt;

b) wird der tägliche Auslösewert, normiert auf einen Bezugs-
zeitraum von 8 Stunden, auf 2,5 m/s2 festgesetzt.

Die Exposition des Arbeitnehmers gegenüber Hand-Arm-Vibra-
tionen wird nach Teil A Nummer 1 des Anhangs bewertet oder
gemessen.

(2) Für Ganzkörper-Vibrationen

a) wird der tägliche Expositionsgrenzwert, normiert auf einen
Bezugszeitraum von 8 Stunden, auf 1,15 m/s2 oder nach
Wahl des Mitgliedstaats auf einen Vibrationsdosiswert (VDV)
von 21 m/s1,75 festgesetzt;

b) wird der tägliche Auslösewert, normiert auf einen Bezugs-
zeitraum von 8 Stunden, auf 0,5 m/s2 oder nach Wahl des
Mitgliedstaats auf einen Vibrationsdosiswert (VDV) von
9,1 m/s1,75 festgesetzt.

Die Exposition des Arbeitnehmers gegenüber Ganzkörper-
Vibrationen wird nach Teil B Nummer 1 des Anhangs bewertet
oder gemessen.

ABSCHNITT II

PFLICHTEN DER ARBEITGEBER

Artikel 4

Ermittlung und Bewertung der Risiken

(1) Im Rahmen seiner Pflichten gemäß Artikel 6 Absatz 3
und Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG nimmt der
Arbeitgeber eine Bewertung und erforderlichenfalls eine
Messung der Vibrationen, denen die Arbeitnehmer ausgesetzt
sind, vor. Die Messung erfolgt je nach Sachverhalt gemäß Teil
A Nummer 2 bzw. Teil B Nummer 2 des Anhangs der vorlie-
genden Richtlinie.

(2) Das Ausmaß der Exposition gegenüber Vibrationen kann
bewertet werden, indem die spezifischen Arbeitsweisen beob-
achtet werden und einschlägige Angaben — auch des Ausrüs-
tungsherstellers — zu dem wahrscheinlichen Ausmaß der
Vibrationen, die durch die unter den jeweiligen spezifischen
Bedingungen verwendete Ausrüstung bzw. Art der Ausrüstung
verursacht werden, herangezogen werden. Dieser Vorgang
unterscheidet sich vom Messvorgang, für den spezielle Vorrich-
tungen und eine geeignete Methodik erforderlich sind.

(3) Die Bewertungen und Messungen nach Absatz 1 müssen
in angemessenen Abständen sachkundig geplant und durchge-
führt werden, wobei hinsichtlich der erforderlichen entspre-
chend befähigten Dienste oder Personen insbesondere Artikel 7
der Richtlinie 89/391/EWG zu berücksichtigen ist. Die aus den
Bewertungen und/oder Messungen des Ausmaßes der Exposi-
tion gegenüber Vibrationen resultierenden Daten werden in
einer geeigneten Form gespeichert, die eine spätere Einsicht-
nahme ermöglicht.

(4) Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 89/391/EWG
berücksichtigt der Arbeitgeber bei der Risikobewertung insbe-
sondere Folgendes:

a) Ausmaß, Art und Dauer der Exposition, einschließlich der
Exposition gegenüber intermittierenden Vibrationen und
wiederholten Erschütterungen;

b) die Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte gemäß Artikel
3 der vorliegenden Richtlinie;

c) alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit beson-
ders gefährdeter Arbeitnehmer;

d) alle indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit der Arbeit-
nehmer durch Wechselwirkungen zwischen Vibrationen und
dem Arbeitsplatz oder anderen Arbeitsmitteln;
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e) die Angaben des Herstellers der Arbeitsmittel gemäß den
einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien;

f) die Verfügbarkeit alternativer Ausrüstungen, die so ausgelegt
sind, dass das Ausmaß der Exposition gegenüber Vibra-
tionen verringert wird;

g) die Ausdehnung der Exposition gegenüber Ganzkörper-
Vibrationen über die Arbeitszeit hinaus unter der Verant-
wortung des Arbeitgebers;

h) besondere Arbeitsbedingungen wie z. B. Arbeit bei niedrigen
Temperaturen;

i) einschlägige Informationen auf der Grundlage der Gesund-
heitsüberwachung einschließlich, im Rahmen des Möglichen,
veröffentlichter Informationen.

(5) Der Arbeitgeber muss im Besitz einer Risikobewertung
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 89/391/
EWG sein und ermitteln, welche Maßnahmen gemäß den Arti-
keln 5 und 6 der vorliegenden Richtlinie zu treffen sind. Die
Risikobewertung, die gemäß einzelstaatlichen Vorschriften und
Praktiken auf einem geeigneten Datenträger zu dokumentieren
ist, kann eine Begründung des Arbeitgebers einschließen,
wonach eine detailliertere Risikobewertung aufgrund der Art
und des Umfangs der Risiken im Zusammenhang mit Vibra-
tionen nicht erforderlich ist. Die Risikobewertung ist regel-
mäßig zu aktualisieren, insbesondere wenn bedeutsame
Veränderungen eingetreten sind, so dass sie veraltet sein könnte,
oder wenn sich eine Aktualisierung aufgrund der Ergebnisse der
Gesundheitsüberwachung als erforderlich erweist.

Artikel 5

Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der
Exposition

(1) Unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und
der Verfügbarkeit von Mitteln zur Begrenzung der Gefährdung
am Entstehungsort muss die Gefährdung aufgrund der Einwir-
kung von Vibrationen am Entstehungsort ausgeschlossen oder
so weit wie möglich verringert werden.

Die Verringerung dieser Gefährdung stützt sich auf die allge-
meinen Grundsätze der Vorbeugung in Artikel 6 Absatz 2 der
Richtlinie 89/391/EWG.

(2) Auf der Grundlage der Risikobewertung gemäß Artikel 4
muss der Arbeitgeber, falls die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
b) und Absatz 2 Buchstabe b) festgesetzten Werte überschritten
werden, ein Programm mit technischen und/oder organisatori-
schen Maßnahmen zur Minimierung der Exposition gegenüber
Vibrationen sowie der damit verbundenen Risiken ausarbeiten
und durchführen; dabei ist insbesondere Folgendes zu berück-
sichtigen:

a) alternative Arbeitsverfahren, welche die Notwendigkeit einer
Exposition gegenüber Vibrationen verringern;

b) die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel, die nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten ausgelegt sind und unter Berücksich-
tigung der auszuführenden Arbeit möglichst geringe Vibra-
tionen verursachen;

c) Bereitstellung von Zusatzausrüstungen, die die Verletzungs-
gefahren aufgrund von Vibrationen verringern, z. B. Sitze,
die Ganzkörper-Vibrationen wirkungsvoll dämpfen, und
Griffe, die die auf den Hand-Arm-Bereich übertragene Vibra-
tion verringern;

d) angemessene Wartungsprogramme für Arbeitsmittel,
Arbeitsplatz und Arbeitsplatzsysteme;

e) Gestaltung und Auslegung der Arbeitsstätten und
Arbeitsplätze;

f) angemessene Information und Schulung, um die Arbeit-
nehmer in der korrekten und sicheren Handhabung der
Arbeitsmittel zu unterweisen, um so ihre Exposition gegen-
über Vibrationen zu minimieren;

g) Begrenzung der Dauer und Intensität der Exposition;

h) zweckmäßige Arbeitspläne mit ausreichenden Ruhezeiten;

i) Bereitstellung von Kleidung für gefährdete Arbeitnehmer
zum Schutz vor Kälte und Nässe.

(3) Die Exposition der Arbeitnehmer darf den Expositions-
grenzwert in keinem Fall überschreiten.

Wurde der Expositionsgrenzwert trotz der vom Arbeitgeber
aufgrund dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen über-
schritten, so ergreift der Arbeitgeber unverzüglich Maßnahmen,
um die Exposition auf einen Wert unterhalb des Expositions-
grenzwertes zu senken. Er ermittelt, warum der Expositions-
grenzwert überschritten wurde, und passt die Schutz- und
Vorbeugemaßnahmen entsprechend an, um ein erneutes
Überschreiten des Grenzwertes zu verhindern.

(4) In Anwendung von Artikel 15 der Richtlinie 89/391/
EWG passt der Arbeitgeber die Maßnahmen im Sinne des
vorliegenden Artikels an die Erfordernisse der besonders
gefährdeten Arbeitnehmer an.

Artikel 6

Unterrichtung und Unterweisung der Arbeitnehmer

Unbeschadet der Artikel 10 und 12 der Richtlinie 89/391/EWG
stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Arbeitnehmer, die einer
Gefährdung durch Vibrationen bei der Arbeit ausgesetzt sind,
und/oder ihre Vertreter Informationen und eine Unterweisung
im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Risikobewertung
nach Artikel 4 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie erhalten,
die sich insbesondere auf Folgendes erstrecken:

a) aufgrund dieser Richtlinie ergriffene Maßnahmen zur Beseiti-
gung oder zur Minimierung der Gefährdung durch Vibra-
tionen;

b) Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte;

c) Ergebnisse der Bewertungen und Messungen der Vibrationen
gemäß Artikel 4 der vorliegenden Richtlinie und potentielle
Verletzungsgefahren, die von den verwendeten Arbeitsmit-
teln ausgehen;

d) Erkennen und Melden der Anzeichen von Schädigungen
(Zweckmäßigkeit und Vorgehensweise);

e) Voraussetzungen, unter denen die Arbeitnehmer Anspruch
auf eine Gesundheitsüberwachung haben;

f) sichere Arbeitsverfahren zur Minimierung der Exposition
gegenüber Vibrationen.

Artikel 7

Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer

Die Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer und/oder
ihrer Vertreter in den von dieser Richtlinie erfassten Fragen
erfolgt gemäß Artikel 11 der Richtlinie 89/391/EWG.
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ABSCHNITT III

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 8

Gesundheitsüberwachung

(1) Unbeschadet des Artikels 14 der Richtlinie 89/391/EWG
treffen die Mitgliedstaaten Vorkehrungen, um eine angemessene
Überwachung der Gesundheit der Arbeitnehmer im Zusam-
menhang mit dem Ergebnis der Risikobewertung nach Artikel 4
Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie sicherzustellen, wenn
dieses Ergebnis eine Gefährdung ihrer Gesundheit erkennen
lässt. Diese Vorkehrungen, einschließlich der Anforderungen
für die Gesundheitsakten sowie deren Verfügbarkeit, werden
entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder
Gepflogenheiten eingeführt.

Die Gesundheitsüberwachung, deren Ergebnisse bei der Durch-
führung von Vorbeugemaßnahmen an einem bestimmten
Arbeitsplatz berücksichtigt werden, dient der Vorbeugung und
der Frühdiagnose aller durch Vibrationen verursachten Gesund-
heitsstörungen; diese Überwachung ist angemessen, falls

— die Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Vibrationen
dergestalt ist, dass ein Zusammenhang zwischen dieser
Exposition und einer bestimmbaren Krankheit oder die
Gesundheit schädigenden Auswirkungen hergestellt werden
kann;

— die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Krankheit oder die
Auswirkungen unter den besonderen Arbeitsbedingungen
des Arbeitnehmers auftreten, und

— es bewährte Verfahren zum Nachweis der Krankheit oder
der die Gesundheit schädigenden Auswirkungen gibt.

Arbeitnehmer, die Vibrationen ausgesetzt sind, die die in Artikel
3 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 Buchstabe b) festge-
setzten Werte überschreiten, haben auf jeden Fall Anspruch auf
eine angemessene Gesundheitsüberwachung.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen, um sicherzu-
stellen, dass für jeden Arbeitnehmer, der der Gesundheitsüber-
wachung nach Absatz 1 unterliegt, persönliche Gesundheits-
akten geführt und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Die Gesundheitsakten enthalten eine Zusammenfassung der
Ergebnisse der Gesundheitsüberwachung. Die Akten sind so zu
führen, dass eine Einsichtnahme zu einem späteren Zeitpunkt
unter Wahrung des Arztgeheimnisses möglich ist.

Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen eine Kopie der
entsprechenden Akten zu übermitteln. Der einzelne Arbeit-
nehmer erhält auf Verlangen Einsicht in seine persönlichen
Gesundheitsakten.

(3) Ergibt die Gesundheitsüberwachung, dass ein Arbeit-
nehmer an einer bestimmbaren Krankheit leidet oder dass sich
bei ihm eine die Gesundheit schädigende Auswirkung zeigt, die
nach Auffassung eines Arztes oder eines Arbeitsmediziners das
Ergebnis der Einwirkung von Vibrationen bei der Arbeit ist, so
gilt Folgendes:

a) Der Arbeitnehmer wird von dem Arzt oder einer anderen
entsprechend qualifizierten Person über die ihn persönlich
betreffenden Ergebnisse unterrichtet. Er erhält insbesondere
Informationen und Beratung über Gesundheitsüberwa-
chungsmaßnahmen, denen er sich nach Abschluss der Expo-
sition unterziehen sollte.

b) Der Arbeitgeber wird über alle wichtigen Erkenntnisse der
Gesundheitsüberwachung unterrichtet; dabei werden die
möglichen Grade der ärztlichen Vertraulichkeit berücksich-
tigt.

c) Der Arbeitgeber
— überprüft die gemäß Artikel 4 vorgenommene Risikobe-

wertung;
— überprüft die Maßnahmen zur Vermeidung oder Verrin-

gerung der Gefährdung gemäß Artikel 5;
— berücksichtigt den Rat des Arbeitsmediziners oder einer

anderen entsprechend qualifizierten Person oder der
zuständigen Behörde und führt alle für erforderlich
gehaltenen Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringe-
rung der Gefährdung gemäß Artikel 5 durch, wozu auch
die Möglichkeit zählt, dem Arbeitnehmer eine andere
Tätigkeit zuzuweisen, bei der kein Risiko einer weiteren
Exposition besteht;

— trifft Vorkehrungen für eine kontinuierliche Gesundheits-
überwachung und sorgt für eine Überprüfung des
Gesundheitszustands aller anderen Arbeitnehmer, die in
ähnlicher Weise exponiert waren. In diesen Fällen kann
der zuständige Arzt oder Arbeitsmediziner oder die
zuständige Behörde vorschlagen, dass exponierte
Personen einer ärztlichen Untersuchung unterzogen
werden.

Artikel 9

Übergangszeitraum

In Bezug auf die Umsetzung der Verpflichtungen des Artikels 5
Absatz 3 können die Mitgliedstaaten nach Anhörung der
Sozialpartner gemäß dem innerstaatlichen Recht oder der inner-
staatlichen Praxis einen Übergangszeitraum von höchstens 6
Jahren, gerechnet ab dem 6. Juli 2005, in Anspruch nehmen,
wenn Arbeitsmittel verwendet werden, die den Arbeitnehmern
vor dem 6. Juli 2007 zur Verfügung gestellt wurden und die
unter Berücksichtigung der letzten technischen Fortschritte
und/oder der Durchführung organisatorischer Maßnahmen die
Einhaltung der Expositionsgrenzwerte nicht gestatten. In Bezug
auf Arbeitsmittel, die in der Land- und Forstwirtschaft einge-
setzt werden, können die Mitgliedstaaten diesen Übergangszeit-
raum um höchstens 3 weitere Jahre verlängern.

Artikel 10

Ausnahmen

(1) Unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze für den
Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern
können die Mitgliedstaaten für den Bereich der Seeschifffahrt
und der Luftfahrt unter gebührend begründeten Umständen
von Artikel 5 Absatz 3 in Bezug auf Ganzkörper-Vibrationen
abweichen, wenn es nach dem Stand der Technik und aufgrund
der besonderen Merkmale der Arbeitsplätze nicht möglich ist,
den Expositionsgrenzwert trotz Durchführung technischer
und/oder organisatorischer Maßnahmen einzuhalten.

(2) In den Fällen, in denen ein Arbeitnehmer Vibrationen
ausgesetzt ist, die in der Regel unter den in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) und Absatz 2 Buchstabe b) festgesetzten Werten
liegen, aber von einem Augenblick zum nächsten erheblich
schwanken und gelegentlich den Expositionsgrenzwert über-
schreiten können, können die Mitgliedstaaten ebenfalls
Abweichungen von Artikel 5 Absatz 3 zulassen. Allerdings
muss die durchschnittliche Exposition über einen Zeitraum von
40 Stunden hinweg unter dem Expositionsgrenzwert bleiben,
und es ist nachzuweisen, dass die Risiken aus dieser Form der
Einwirkung, der der Arbeitnehmer ausgesetzt ist, geringer sind
als die mit einer Exposition in Höhe des Expositionsgrenzwertes
verbundenen Risiken.
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(3) Die Ausnahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 werden
von den Mitgliedstaaten nach der Anhörung der Sozialpartner
geregelt, die gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten durchgeführt wird. Diese Ausnahmen müssen
mit Auflagen verbunden sein, die unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände gewährleisten, dass die sich daraus erge-
benden Risiken auf ein Minimum reduziert werden und dass für
die betreffenden Arbeitnehmer eine verstärkte Gesundheitsüber-
wachung durchgeführt wird. Diese Ausnahmen werden alle vier
Jahre überprüft und sie werden aufgehoben, sobald die
Umstände, die sie gerechtfertigt haben, nicht mehr gegeben
sind.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle vier
Jahre eine Übersicht über die Ausnahmen im Sinne der Absätze
1 und 2 unter Angabe der genauen Umstände und Gründe, die
sie zur Gewährung dieser Ausnahmen veranlasst haben.

Artikel 11

Technische Änderungen

Rein technische Änderungen des Anhangs werden nach dem
Regelungsverfahren des Artikels 12 Absatz 2 vorgenommen,
und zwar nach Maßgabe
a) des Erlasses von Richtlinien zur technischen Harmonisierung
und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung
oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder
Arbeitsstätten;

b) des technischen Fortschritts, der Entwicklung der geeignet-
sten harmonisierten europäischen Normen oder Spezifika-
tionen und neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibra-
tionen.

Artikel 12

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 17 Absatz 2
der Richtlinie 89/391/EWG genannten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

ABSCHNITT IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13

Berichte

Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle fünf Jahre
Bericht über die praktische Durchführung dieser Richtlinie und

geben dabei die Standpunkte der Sozialpartner an. Der Bericht
enthält eine Darlegung der bewährten Verfahren zur Vermei-
dung gesundheitsschädlicher Vibrationen und anderer Formen
der Arbeitsorganisation sowie der von den Mitgliedstaaten
eingeleiteten Maßnahmen, um die Kenntnis dieser bewährten
Verfahren zu verbreiten.

Ausgehend von diesen Berichten nimmt die Kommission eine
Gesamtbewertung der Durchführung der Richtlinie, auch unter
Berücksichtigung von Forschung und wissenschaftlichen
Erkenntnissen, vor und unterrichtet das Europäische Parlament,
den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Bera-
tenden Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz darüber; sie schlägt gegebenenfalls
Änderungen vor.

Artikel 14

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 6. Juli 2005 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Sie fügen eine
ausführlich begründete Übersicht über die von den Mitglied-
staaten gemäß Artikel 9 erlassenen Übergangsbestimmungen
bei.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen oder bereits
erlassen haben.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2002.

Im Namen des Europäischen
Parlaments
Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. MATAS I PALOU
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ANHANG

A. HAND-ARM-VIBRATIONEN

1. Bewertung der Exposition

Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber Hand-Arm-Vibrationen erfolgt anhand der Berechnung des
auf einen Bezugszeitraum von 8 Stunden normierten Tagesexpositionswertes A(8); dieser wird ausgedrückt als die
Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate (Gesamtwert) der Effektivwerte der frequenzbewerteten Beschleunigung
in den drei orthogonalen Richtungen ahwx, ahwy, ahwz gemäß den Kapiteln 4 und 5 sowie Anhang A der Norm ISO
5349-1:2001.

Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition kann mittels einer Schätzung anhand der Herstellerangaben zum
Ausmaß der von den verwendeten Arbeitsmitteln verursachten Vibrationen und mittels Beobachtung der spezifi-
schen Arbeitsweisen oder durch Messung vorgenommen werden.

2. Messung

Im Fall von Messungen gemäß Artikel 4 Absatz 1

a) können Stichprobenverfahren verwendet werden, wenn sie für die fraglichen Vibrationen, denen der einzelne
Arbeitnehmer ausgesetzt ist, repräsentativ sind; die eingesetzten Verfahren und Vorrichtungen müssen hierbei in
Einklang mit der Norm ISO 5349-2:2001 den besonderen Merkmalen der zu messenden Vibrationen, den
Umweltfaktoren und den technischen Merkmalen des Messgeräts angepasst sein;

b) an Geräten, die beidhändig gehalten/geführt werden müssen, sind diese an jeder Hand vorzunehmen. Die Exposi-
tion wird unter Bezug auf den höheren der beiden Werte ermittelt; der Wert für die andere Hand wird ebenfalls
angegeben.

3. Interferenzen

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d) gilt insbesondere dann, wenn sich Vibrationen auf das korrekte Handhaben von
Bedienungselementen oder das Ablesen von Anzeigen störend auswirken.

4. Indirekte Gefährdung

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d) gilt insbesondere dann, wenn sich Vibrationen auf die Stabilität der Strukturen oder
die Festigkeit von Verbindungen störend auswirken.

5. Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Hand-Arm-Vibrationen können Teil des Maßnahmenprogramms gemäß
Artikel 5 Absatz 2 sein.

B. GANZKÖRPER-VIBRATIONEN

1. Bewertung der Exposition

Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber Ganzkörper-Vibrationen erfolgt anhand der Berechnung der
Tagesexposition A(8); diese wird ausgedrückt als die äquivalente Dauerbeschleunigung für einen Zeitraum von 8
Stunden, berechnet als der höchste Wert der Effektivwerte — oder der höchste Wert der Vibrationsdosiswerte (VDV)
— der frequenzbewerteten Beschleunigungen in den drei orthogonalen Richtungen (1,4 awx, 1,4 awy, awz, für einen
sitzenden oder stehenden Arbeitnehmer) gemäß den Abschnitten 5, 6 und 7 sowie den Anhängen A und B der
Norm ISO 2631-1:1997.

Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition kann mittels einer Schätzung anhand der Herstellerangaben zum
Ausmaß der von den verwendeten Arbeitsmitteln verursachten Vibrationen und mittels Beobachtung der spezifi-
schen Arbeitsweisen oder durch Messung vorgenommen werden.

Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, im Bereich der Seeschifffahrt lediglich Vibrationen mit einer Frequenz
von mehr als 1 Hz zu berücksichtigen.

2. Messung

Im Falle von Messungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 können Stichprobenverfahren verwendet werden, wenn sie für
die betreffenden Vibrationen, denen der einzelne Arbeitnehmer ausgesetzt ist, repräsentativ sind. Die eingesetzten
Verfahren müssen den besonderen Merkmalen der zu messenden Vibrationen, den Umweltfaktoren und den techni-
schen Merkmalen des Messgeräts angepasst sein.

3. Interferenzen

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d) gilt insbesondere dann, wenn sich Vibrationen auf das korrekte Handhaben von
Bedienungselementen oder das Ablesen von Anzeigen störend auswirken.
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4. Indirekte Gefährdung

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d) gilt insbesondere dann, wenn sich Vibrationen auf die Stabilität der Strukturen oder
die Fertigkeit von Verbindungen störend auswirken.

5. Ausdehnung der Exposition

Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe g) gilt insbesondere dann, wenn die Art der Tätigkeit dazu führt, dass ein Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber überwachte Ruheräume benutzt; Ganzkörper-Vibrationen müssen in diesen Räumlich-
keiten auf ein mit ihrem Zweck und ihren Nutzungsbedingungen zu vereinbarendes Niveau gesenkt werden, Fälle
höherer Gewalt ausgenommen.
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Das Europäische Parlament und der Rat bekräftigen ihre Zusage, die Beratungen über den Vorschlag der
Kommission zu den anderen physikalischen Einwirkungen (hörbare Schallfelder, elektrische und magneti-
sche Felder sowie Kombinationen dieser Felder) fortzusetzen. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit diesen anderen physikalischen Einwirkungen wurde dem Problem der Vibrationen
jedoch Vorrang eingeräumt. Das Europäische Parlament und der Rat räumen jedoch ein, dass so bald wie
möglich Richtlinien über die sonstigen physikalischen Einwirkungen im Sinne des Kommissionsvorschlags
zu erlassen sind.
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RICHTLINIE 2002/45/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Juni 2002

zur 20. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates hinsichtlich der Beschränkungen des
Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (kurzket-

tige Chlorparaffine)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 22.
April 2002 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Einige Mitgliedstaaten haben in Anwendung des PARCOM-Beschlusses 95/1 (Übereinkommen zur
Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus) Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung
kurzkettiger Chlorparaffine bereits eingeführt oder planen entsprechende Maßnahmen, die sich direkt
auf die Vollendung und das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken; deshalb ist eine Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet und folglich eine Änderung von
Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der
Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (4) unter Berücksichtigung von Risikobe-
wertungen durch die Gemeinschaft und der einschlägigen wissenschaftlichen Beweise, die den
PARCOM-Beschluss 95/1 stützen, erforderlich.

(2) Kurzkettige Chlorparaffine werden wegen ihrer hohen Toxizität für aquatische Organismen und
wegen der schädlichen Auswirkungen, die sie langfristig auf die Gewässerumwelt haben können, als
umweltgefährlich eingestuft.

(3) Die Kommission hat im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. März 1993
zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe (5) eine Empfehlung verab-
schiedet, nach der spezifische Maßnahmen zur Beschränkung der Verwendung von kurzkettigen
Chlorparaffinen ergriffen werden sollen, insbesondere in Arbeitsmitteln in der Metallverarbeitung
und -bearbeitung sowie in Produkten der Lederzurichtung; Ziel dieser Maßnahmen ist der Umwelt-
schutz für Gewässer.

(4) Die verbleibenden Verwendungen aller Chlorparaffine sind unter Berücksichtigung einschlägiger
wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf Emissionen, die Chlorparaffine
enthalten, erneut zu prüfen. Die Kommission sollte geeignete Vorschläge zur Reduzierung dieser
Verwendungen unterbreiten.

(5) Der Wissenschaftliche Ausschuss für Toxizität, Ökotoxizität und Umwelt hat am 27. November
1998 seine Stellungnahme zu den in der Empfehlung beschriebenen, mit der Verwendung von
kurzkettigen Chlorparaffinen verbundenen Risiken abgegeben.

(1) ABl. C 337 E vom 28.11.2000, S. 138, und
ABl. C 213 E vom 31.7.2001, S. 296.

(2) ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 27.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 1. Februar 2001 (ABl. C 267 vom 21.9.2001, S. 18), Gemein-

samer Standpunkt des Rates vom 27. Juni 2001 (ABl. C 301 vom 26.10.2001, S. 39) und Beschluss des Europä-
ischen Parlaments vom 29. November 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 30. Mai 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 21. Mai
2002.

(4) ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 201. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 1999/77/EG der Kommission
(ABl. L 207 vom 6.8.1999, S. 18).

(5) ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1.
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(6) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz der
Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit, insbesondere der Richtlinie 89/
391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (1) und der Richtlinie
98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeit-
nehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie
im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (2) —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG wird folgende Nummer hinzugefügt:

„42. Alkane, C10-C13, Chlor (kurzkettige
Chlorparaffine)

1. Dürfen nicht zur Verwendung als Stoffe oder Bestandteile von
anderen Stoffen oder Zubereitungen in Konzentrationen von über
1 %

— in der Metallver- und Metallbearbeitung und

— zum Fetten von Leder

in Verkehr gebracht werden.

2. Alle verbleibenden Verwendungen kurzkettiger Chlorparaffine
werden vor dem 1. Januar 2003 von der Kommission in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten und dem OSPAR-Ausschuss
unter Berücksichtigung aller einschlägigen neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse über die Gesundheits- und Umweltrisiken kurz-
kettiger Chlorparaffine erneut geprüft.

Das Europäische Parlament wird über die Ergebnisse dieser
Prüfung unterrichtet.“

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens bis 6. Juli 2003 die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften spätestens am 6. Januar 2004 an.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2002.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. MATAS I PALOU

(1) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
(2) ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11.



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 5. Juli 2002

zur Durchführung eines Blauzungenkrankheit-Impfprogramms in Italien und zum Ankauf von
Impfstoff zu diesem Zweck

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2525)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(2002/545/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20.
November 2000 mit besonderen Bestimmungen für
Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungen-
krankheit (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26.
Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (2),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 2001/572/EG (3),
insbesondere auf Artikel 3 Absätze 3 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Jahr 2000 sind Ausbrüche der Blauzungenkrankheit
in den italienischen Regionen Sardinien, Sizilien und
Kalabrien gemeldet worden.

(2) Im Jahr 2001 trat die Krankheit in diesen Regionen
erneut auf und breitete sich nach Norden auf neue
Gebiete in der Toskana und Lazio aus.

(3) Die Verluste im Rahmen dieser beiden Ausbrüche
können auf etwa 300 000 Schafe geschätzt werden.

(4) Die italienischen Behörden haben eine Impfkampagne
verschoben, die im Jahr 2001 durchgeführt werden
sollte.

(5) Im Jahr 2002 ist Italien nun in der Lage, diese Impfkam-
pagne in allen betroffenen Regionen und den angren-
zenden Gebieten durchzuführen.

(6) Ziel dieser Kampagne ist es, ein weiteres Schafsterben
und die Ausbreitung der Seuche im restlichen Gemein-
schaftsgebiet zu verhindern, indem die Zirkulation des
Virus in der um die Ausbrüche abgegrenzten Schutzzone
unterbrochen wird.

(7) Zusätzlich zu dem bereits von der Kommission gelie-
ferten oder von Italien direkt erworbenen Impfstoff
werden für Durchführung der Impfkampagne 2002 noch
4 200 000 Dosen einwertiger Impfstoff des Serotyps 2
und 2 300 000 Dosen einwertiger Impfstoff des Serotyps
9 benötigt.

(8) Bisher wird von den in den Mitgliedstaaten ansässigen
Arzneimittelbetrieben kein Impfstoff gegen die Blauzun-
genkrankheit erzeugt und das Laboratorium in Onderste-
poort, Südafrika, ist das einzige Laboratorium, das diese
Art von Impfstoff herstellen kann.

(9) Das italienische Institut Teramo (IZS) könnte jedoch bald
in der Lage sein, zum ersten Mal in Europa einen einwer-
tigen Impfstoff des Serotyps 9 herzustellen, der anstatt
des in Südafrika hergestellten Impfstoffs verwendet
werden könnte.

(10) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 des Rates (4) werden Veterinär- und Pflanzen-
schutzmaßnahmen, die nach Gemeinschaftsvorschriften
durchgeführt werden, aus der Abteilung Garantie des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft finanziert. Zu Zwecken der Finanzkon-
trolle finden die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG)
Nr. 1258/1999 Anwendung.

(11) Die Gemeinschaft macht ihre Finanzhilfe davon
abhängig, dass die geplanten Maßnahmen effizient
durchgeführt werden und die zuständigen Behörden alle
erforderlichen Angaben fristgerecht übermitteln.

(12) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —
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(1) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 74.
(2) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 19.
(3) ABl. L 203 vom 28.7.2001, S. 16. (4) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 103.



HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Italien wird im Laufe von 2002 ein Impfprogramm zur Tilgung
der Blauzungenkrankheit in folgenden Gebieten durchführen
und abschließen:

— das gesamte Gebiet Sardiniens, Kalabriens, Siziliens und
Basilikatas;

— in Kampanien, die gesamte Provinz Salerno und ein Streifen
von 20 km Breite entlang der Küste der Provinzen Caserta
und Napoli;

— in Puglia die gesamten Provinzen Lecce, Brindisi und
Taranto;

— in Lazio ein Kreis von 20 km Durchmesser um die Stellen
mit Viruszirkulation in den Provinzen Rom und Viterbo
und ein Streifen von 20 km Breite entlang der Küste der
Provinzen Latina und Frosinone;

— in der Toskana, ein Kreis von 20 km Durchmesser um die
Stellen mit Viruszirkulation in den Provinzen Grosseto und
Siena und ein Streifen von 20 km Breite entlang der Küste
der Provinzen Massa Carrara, Lucca, Pisa und Livorno.

Artikel 2

Für die Durchführung des in Artikel 1 genannten Programms
wird eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft für die
Versorgung Italiens mit 4 200 000 Dosen einwertigem Impf-
stoff des Serotyps 2 und 2 300 000 Dosen einwertigem Impf-
stoff des Serotyps 9 gewährt.

Artikel 3

Die Kosten für die in Artikel 2 genannten Maßnahmen dürfen
sich nicht auf mehr als 700 000 EUR belaufen.

Artikel 4

Die Kommission kann in Zusammenarbeit mit den zuständigen
nationalen Behörden Kontrollen vor Ort durchführen um
sicherzustellen, dass das Programm durchgeführt worden ist.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten das Ergebnis dieser
Kontrollen mit.

Artikel 5

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an dem Programm
gemäß Artikel 1 wird gewährt unter der Voraussetzung, dass:

a) der betreffende Mitgliedstaat die für die Durchführung des
Programms erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft setzt;

b) der Kommission spätestens bis zum 31. Juli 2002 ein
Bericht über die technische Durchführung des Programms
mit Belegen über die getätigten Ausgaben und die erzielten
Ergebnisse übermittelt wird;

c) das Programm wirksam und unter Berücksichtigung der
Veterinärbestimmungen der Gemeinschaft umgesetzt wird.

Artikel 6

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 5. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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